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Flucht-, Rettungs- und Angriffswege: 
Flure, Treppen, Zufahrten und Bewegungsflächen 

für die Feuerwehr sind notwendige Voraus-
setzungen für schnelle und wirkungsvolle Hilfe 
sowie für eine gezielte Brandbekämpfung. 

Bitte beachten: 

Flure und Treppen müssen in voller Breite begehbar 

sein und dürfen niemals durch Gegenstände, insbe-
sondere brennbare Materialien, verstellt sein. Feuer-
wehrzufahrten und Bewegungsflächen, die für Ret-
tungs- und Brandbekämpfungsfahrzeuge bestimmt 

sind, können nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie 
nicht durch geparkte Fahrzeuge blockiert werden. 

Wenn Sie löschen � dann beachten Sie 
Elektrische Geräte wie Heizöfen, Fernseher,  
Bügeleisen usw. abschalten. 
Gashähne schliessen. 
Türen zu benachbarten Wohnungen und Räumen  
schliessen. 

Bei der Benutzung von Wasserlöschposten 
a) Schranktür öffnen. 
b) Schlauch vollständig abziehen � bei form- 

beständigem Schlauch die erforderliche Länge. 

c) Handrad aufdrehen. 
d) Strahlrohr erst am Brandherd öffnen. 
e) Brand löschen. 

f) Strahlrohr schliessen � Wasserschaden vermeiden. 

Bei der Verwendung von Feuerlöschern 
a) Feuerlöscher aus Halterung nehmen. 
b) Feuerlöscher zum Brandort bringen. 

c) Feuerlöscher entsichern. 
d) Schlagknopf oder Handrad betätigen. 
e) Schlauch fest in die Hand nehmen �  

Achtung: Betriebsdruck. 

f) Feuerlöscher erst am Brandort betätigen. 
g) Zum Löschen in gebückter Haltung vorgehen,  

da in Bodennähe erfahrungsgemäss noch ausreichend 

atembare Luft vorhanden ist. 
h) Durch Druck auf die Löschpistole strömt das 

Löschmittel aus. 
 

Wenn die Kleidung brennt - schnell handeln 

   Nicht laufen oder wegrennen, sondern auf dem Boden 
  wälzen. 

   Brennende Kleidungsstücke vom Körper entfernen. 

   Mit einer Decke oder Ähnlichem einwickeln und die  
  Flammen ersticken � Vorsicht bei Synthetiks. 

   Scheuen Sie sich nicht, in diesem Fall mit einem Feuer- 
  löscher eine Person abzulöschen � Löschpulver ist ungiftig.  
  Löschstrahl nicht direkt auf die Augen oder den Mund  

  richten!!! 

Den Feuerlöscher richtig einsetzen 

Information ist alles - Testen Sie sich selbst 

  Wo befindet sich der nächste Feuermelder? 

  Wo befindet sich der nächste Wasserlöschposten? 

  Kennen Sie die wichtigsten Notrufnummern? 

  Wie ist ein Feuerlöscher zu bedienen? Haben Sie  
    sich mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht? 

  Welche Flucht- und Rettungswege stehen für den  
    Notfall zur Verfügung? 
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Was man stets beachten sollte: 

 Ruhe bewahren - schnell handeln. Vor 
jedem Löschversuch Feuerwehr alarmieren! 

 Brandbekämpfung: Bis zum Eintreffen der 
Feuerwehr sollte die Zeit für Selbsthilfemass- 
nahmen und zur Brandbekämpfung genutzt 

werden, sofern keine Gefahr für das eigene 

Leben besteht. 
 

Unterschätzen Sie niemals die Gefahr, indem Sie 
glauben, das Feuer allein löschen zu können. 

Falscher Ehrgeiz ist gefährlich! 
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